
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
gem. § 9 BauGB i.V.m. §§ 1-23 BauNVO 

1 Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 

Sondergebiete, die der Erholung dienen  
(§ 10 BauNVO) 

Der gesamte Geltungsbereich wird nach § 10 Abs. 3 BauNVO festgesetzt als 
Wochenendhausgebiet. Es dient der Unterbringung von nicht dauerhaft genutzten 
Wochenendhäusern. 

Zulässig sind nur Gebäude, die ausschließlich dem vorübergehenden Aufenthalt 
(Wochenende, Urlaub) dienen (Wochenendhäuser) sowie untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtungen. 

Ortsfest genutzte Wohnwagen oder Mobilheime sowie Pergolen, Wohnwagen-
überdachungen und ähnliche Anlagen gelten als Wochenendhäuser und unterliegen 
somit den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Aus sicherheitstechnischen Gründen sind 
unbedingt die Ausführungen unter Punkt 6. (Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen) zu beachten und einzuhalten. 

Unzulässig sind das Um- und Ausbauen von Gebäuden zu Dauerwohnzwecken sowie 
die Umnutzung von Nebenanlagen in Wohnräume. 

Ebenso unzulässig ist das vorübergehende Aufstellen von Wohnwagen und 
Mobilheimen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Grundfläche 

Gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO wird die zulässige Größe der Grundfläche für die 
Hauptgebäude mit max. 85 m² pro Baugrundstück festgesetzt. 

Die gesamte Grundfläche für Haupt- und Nebengebäude, befestigte Stellplätze, 
Garagen und Carports darf 105 m² pro Baugrundstück nicht überschreiten.  

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Somit kann die durch ein Hauptgebäude 
nicht ausgenutzte Grundfläche für Nebenanlagen in Anspruch genommen 
werden. Maßgeblich für die Summe aller Haupt- und Nebengebäude, befestigte 
Stellplätze, Garagen und Carports ist die Beschränkung auf insgesamt maximal 
105 m². Umgekehrt ist dies nicht möglich: Für Hauptgebäude besteht eine 
Beschränkung auf 85 m²; eine Inanspruchnahme nicht ausgenutzter Grundfläche 
für Nebenanlagen ist hier nicht vorgesehen. 

Eine weitere Überschreitung durch versiegelte Flächen wie Terrassen, Wege und 
sonstige Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO um bis zu 20 m² ist zulässig. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: In diesen Flächen enthalten sind auch 
beispielsweise Anlagen zur Unterbringung technischer Geräte oder für die 
Energieversorgung der Gebäude (Treibstoff, überdachte Holzlager, etc.). Dies gilt 
nicht für Brennholz mit mobiler Abdeckung. 

Wege, Zufahrten, nicht überdachte Stellplätze und dergleichen sind nicht auf die 
Grundfläche anzurechnen, sofern sie nicht versiegelt werden. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Aus sicherheitstechnischen Gründen sind 
unbedingt die Ausführungen unter Punkt 6. (Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen) zu beachten und einzuhalten. 

2.2 Geschossfläche 

Die zulässige Geschossfläche wird auf insgesamt max. 85 m² festgesetzt. 

Gem. § 20 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen 
in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und Umfassungswände ganz zur Geschossfläche zu rechnen sind. Die 
Nutzung des Dachgeschosses zu Wohn- und Aufenthaltszwecken ist ausgeschlossen.

2.3 Anzahl der Vollgeschosse 

Zulässig ist maximal ein Vollgeschoss. Ausnahmsweise sind auch zwei Vollgeschosse 
zulässig, wenn bei eingeschossiger Bauweise das Geschoss nur teilweise über dem 
umgebenden Gelände liegen würde. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Auch bei der Umsetzung von zwei Voll-
geschossen gilt die in 0 festgesetzte maximale Geschossfläche. 

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  
( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Gebäude sind nur in offener Bauweise als Einzelhäuser zulässig.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind den Einträgen in der Planzeichnung zu 
entnehmen. 

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der in 
Abschnitt 0 bezeichneten Grundstücke zulässig. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Aus sicherheitstechnischen Gründen sind 
unbedingt die Ausführungen unter Punkt 6. (Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen) zu beachten und einzuhalten. 

4 Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind ausschließlich auf Grundstücken, auf 
denen überbaubare Grundstücksflächen ausgewiesen sind, zulässig, sofern sie sich 
unterordnen, dem Nutzungszweck des Gebiets dienen und seiner Eigenart nicht wider-
sprechen. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Die teilweise auf privaten Grundstücks-
flächen gelegenen Fahrwege, die die Erschließungsstruktur des Plangebiets 
bilden sind keine Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO. 

5 Pflanz- und Erhaltungsgebote sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB) 

Die als Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB gekennzeichneten Flächen (Flächen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) sind als 
Grünland dauerhaft zu erhalten. Dies erfolgt entweder durch eine extensive 
Wiesennutzung (die Wiese wird höchstens zweimal im Jahr gemäht, wobei die erste 
Mahd nicht vor Mitte Juni erfolgen sollte, das Mähgut ist von der Fläche zu nehmen, 
keine Düngung) oder durch eine extensive temporäre Beweidung (Schaf, Ziege, Pferd, 
keine Dauerstandweide). Ein Umbruch in Acker oder eine sonstige Umnutzung ist 
unzulässig. 

Für Hecken und Bäume gilt ein grundsätzliches Erhaltungsgebot. Eine Ausdehnung 
der Gehölzflächen auf Kosten des Offenlandes ist jedoch zu verhindern. 

Bei Neupflanzungen (z.B. für Hecken) sind ausschließlich gebietsheimische Bäume 
und Sträucher sowie Obstbäume robuster heimischer Arten zu verwenden. Koniferen 
sind ausgeschlossen. 

6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die Festsetzung des Schutzstreifens der bestehenden 20-kV-Freileitungen als Fläche 
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erfolgt zu Gunsten des jeweiligen Versorgungs-
trägers. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Ob überhaupt und unter welchen Voraus-
setzungen in den Schutzstreifen der 20-kV Freileitungen die Herstellung / 
Änderung von baulichen Anlagen (u.a. Garagen, Carports) Stellplätzen, 
Nebenanlagen und Einrichtungen (u.a. Mobilheime, Wohnwagen, Wohnwagen-
überdachungen) zulässig ist, ergibt sich im Einzelfall aus den VDE- Vorschriften 
(insbesondere DIN VDE 0105 und DIN VDE 2012). 

Alle Maßnahmen die sich ganz oder teilweise innerhalb der Schutzstreifen der 
Freileitungen befinden, sind im Einzelfall in Bezug auf einzuhaltende Sicherheits-
abstände, mit dem Leitungsbetreiber abzuklären und bedürfen dessen ausdrücklicher 
Zustimmung. 

B. GESTALTUNGSSATZUNG 

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen. Übernahme in den 
Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO Rheinland-
Pfalz 

7 Dachform, Dachaufbauten und Dacheindeckung  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO RLP) 

Die Dächer sind als geneigte Dächer mit einer maximalen Dachneigung von 30° 
auszuführen; für Nur-Dach-Häuser kann von dieser Festsetzung abgewichen werden. 

Dachaufbauten sind nicht zulässig. 

Auf den Dächern sind reflektierende Materialien sowie Anlagen zur Solarthermie und 
Fotovoltaik ausnahmsweise zulässig.  

8 Fassaden  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO RLP) 

Für die Außenwände sind ausschließlich Putz, Natursteine, Sichtmauerwerk (Klinker, 
Kalksandsteine) und Holz (Verschalung, Vollholz) zulässig. 

9 Einfriedungen  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO RLP)  

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Sie sind in Form von Holz-
zäunen, berankten Metallgittern, berankten Drahtzäunen oder als Schnitthecken 
zulässig. 

C. SONSTIGE HINWEISE OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

Bestandsschutz 

Bestandsschutz gilt für alle Gebäude, die bauaufsichtlich genehmigt sind und in ihrer 
Bauausführung den genehmigten Planunterlagen entsprechen. 

Dies gilt auch für Garagen und Carports (vgl. § 12 BauNVO) und für die sonstigen 
Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO. 

Einfacher Bebauungsplan 

Neben der Festsetzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung sowie der 
überbaubaren Grundstücksflächen, die durch den vorliegenden Bebauungsplan 
geregelt werden, ist für einen sog. qualifizierten Bebauungsplan die Festsetzung der 
örtlichen Verkehrsflächen erforderlich. 

Die Voraussetzungen für eine Erschließung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
werden auch zukünftig nicht erfüllt. Daher werden Festsetzungen zu den örtlichen 
Verkehrsflächen, zur Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung des Plangebiets 
nicht getroffen. Es erfolgt nach dem Willen der Gemeinde Falkenstein daher die 
Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 30 Abs. 3 BauGB als sog. einfacher 
Bebauungsplan ohne erschöpfende Regelungsdichte. Entsprechend dieser Vorschrift 
gilt hier zur Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben neben den Festsetzungen des 
Bebauungsplans § 35 BauGB. 

Es ist darauf hinzuweisen dass, Schutzansprüche von den Nutzern im Plangebiet 
durch die Ausweisung und Festsetzung eines Sondergebietes Wochenendhausgebiet 
gegenüber den bestehenden Nachbarschaften nicht erwachsen können. 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 

In unserer Fundstellenkartierung sind im unmittelbaren Bereich der o. g. Maßnahme 
keine archäologischen Fundstellen verzeichnet. 

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen 
prähistorischen Denkmale bekannt; daher ist die Zustimmung der Direktion 
Landesarchäologie- Speyer an die Übernahme folgender Punkte gebunden: 

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen 
hat der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, uns 
zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit wir diese, 
sofern notwendig, überwachen können. 

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des 
Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159ff) 
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu 
melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände 
sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und 
Haftung gegenüber der Direktion Landesarchäologie - Speyer. 

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen 
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungs-
grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen 
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. 

5. Die Punkte 1 - 4 sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu übernehmen. 

Landesamt für Geologie und Bergbau 

Bergbau I Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des 
Bebauungsplanes "Wochenendhausgebiet" kein Altbergbau dokumentiert ist und kein 
aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.  

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass in den Regionen Rockenhausen und 
Donnersberg ehemals bergbauliche Aktivitäten stattfanden. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter 
historischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht 
überliefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. Sollten Sie bei den 
geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, empfehlen wir Ihnen 
spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu 
einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Boden und Baugrund: 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 


